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ziehung der Stempelsteuer begründet ist, mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher wissent
lich schon einmal verwendete Post- oder Telegraphen
wertzeichen nach gänzlicher oder teilweiser Entfernung 
des Entwertungszeichens zur Frankierung benutzt. Neben 
dieser Strafe ist die etwa wegen Entziehung der Post
oder Telegraphengebühren begründete Strafe verwirkt.

Fälschung von Gesundheitszeugnissen
§277

Wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als 
Arzt oder als eine andere approbierte Medizinalperson 
oder unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein 
Zeugnis über seinen oder eines anderen Gesundheitszu
stand ausstellt oder ein derartiges echtes Zeugnis verfälscht 
und davon zur Täuschung von Behörden oder Versiche
rungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr bestraft.

Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse
§278

Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, 
welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheits
zustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde 
oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen aus
stellen, werden mit Gefängnis von einem Monat bis zu 
zwei Jahren bestraft.

Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse
§279

Wer, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesell
schaft über seinen oder eines anderen Gesundheitszustand
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